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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen auszugsweise

Oberlandesgericht Düsseldorf

Beschluss vom 30. Mai 2006

-  I-3 Wx 123/06 -

Zur Frage, ob die Monatsfrist des § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG der Anordnung von Abschiebungshaft entgegensteht

Zitierweise: OLG Düsseldorf v. 30.05.2006 bei Melchior, Abschiebungshaft, Anhang

Zum Sachverhalt

Gegen den Betroffenen, der sich seit mindestens 2001 in der Bundesrepublik aufhält und dessen Asylantrag 2002 abgelehnt wurde, hat das Amtsgericht am 04.04.2006 Sicherungshaft für die Dauer von höchstens drei Monaten angeordnet. Die Beschwerde und die weitere Beschwerde des Betroffenen gegen die Haftanordnung blieben erfolglos. 

Im Rahmen des Verfahrens war auch die Frage zu beantworten, ob die Regelung des § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG der Haftanordnung entgegensteht.  
Auszug aus der Entscheidung

......................................

Dem Betroffenen ist nicht eine Haftverschonung aus dem Gesichtspunkt des  § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG zu gewähren.

Ohne Erfolg reklamiert der Betroffene eine Verletzung dieser Vorschrift. Ist die Abschiebung länger als ein Jahr ausgesetzt, so ist die für den Fall des Erlöschens durch Ablauf der Geltungsdauer oder durch Widerruf vorgesehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher anzukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde. Der Sinn dieser Vorschrift liegt darin, dass der Betroffene von der Abschiebung nicht überrascht werden, sondern sich hierauf soll einstellen können. Spätestens seit Duldungsablauf am 21. März 2006 war dem Betroffenen mit Rücksicht auf die fortgesetzte Maßnahme der Ersatzpapierbeschaffung (Termin am ..... März 2006)  klar, dass die Duldung nicht verlängert werden würde. 

Es kann dahinstehen, ob prinzipiell davon auszugehen ist, dass die Regelung des § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG der Anordnung von Sicherungshaft vor Ablauf der Monatsfrist nicht entgegensteht, weil die Sperrfrist nicht länger läuft als die zur Abschiebung notwendige Haft (vgl. OLG München vom 14. November 2005 – 34 Wx 135/05). Im von ihm entschiedenen Fall hatte es das OLG München allerdings - wie auch hier der Senat - mit einem Betroffenen zu tun, der untergetaucht war. Er hatte sich damit ebenso wie der hier Betroffene, der sich nicht in der ihm zugewiesenen Unterkunft aufgehalten und den Inhalt der an ihn gerichteten behördlichen Schreiben aus Januar und Februar 2006 nicht zur Kenntnis genommen hat, der Möglichkeit begeben, dass ihm eine Ankündigung nach § 60 a Abs. 5 Satz 4 AufenthG überhaupt zur Kenntnis gebracht werden konnte.  

Zumindest einem solchen Fall erscheint es jedenfalls nicht geboten, dem Betroffenen Haftverschonung zur Vorbereitung der Abschiebung zu gewähren (vgl. dazu Melchior Rundbrief zur Abschiebungshaft 19/2005 III., der das Absehen von Haftverschonung in einem solchen Fall zumindest  für diskutabel hält).    

........................
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